18. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Gewährleistung der Wiederherstellung des Verfügungsrechts über Mobilfunknummern von Arbeitnehmern nach Beendigung des Arbeitsvertrags


(Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


18. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Gewährleistung der Wiederherstellung des Verfügungsrechts über Mobilfunknummern von Arbeitnehmern nach Beendigung des Arbeitsvertrags


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In das Gesetz vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge wird ein Artikel 21/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 21/ 1 - Bei Vertragsende hat der Arbeitnehmer das Recht, innerhalb eines Monats nach dem Datum des Vertragsendes die Wiederherstellung des Verfügungsrechts über die Mobilfunknummer zu fordern, über die er vor Abschluss des Arbeitsvertrags verfügte, die er jedoch zu Beginn oder während der Ausführung des Arbeitsvertrags an den Arbeitgeber abgetreten hat. Um sein Recht geltend zu machen, muss der Arbeitnehmer seinen Antrag schriftlich und datiert stellen. Der Arbeitgeber kann die Wiederherstellung dieses Verfügungsrechts nicht verweigern, wenn der Antrag gemäß den vorgesehenen Modalitäten gestellt wird."



Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 18. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

